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RS Vwgh 1996/2/23 95/02/0060
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1996

Index

60/02 Arbeitnehmerschutz

Norm

AAV §76 Abs1;

ASchG 1972 §31 Abs2 litp;

Rechtssatz

Ein Feuerlöscher, dessen Gri5 sich in einer Höhe von 1,80 m be9ndet, kann bei einer Lagerung von zwei Reihen

Getränkekisten, die bis an die Unterkante des Handfeuerlöschers reichen, dem Regelungszweck einer "leichten

Erreichbarkeit" (vgl auch § 76 Abs 1 AAV) nicht gerecht werden.
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